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Inserieren eines Grundstückes/Bauplatzes  
 
auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 
 

 

 

An: 

Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 

- Bauamt -  

Sinnaustr. 14 a 

97769 Bad Brückenau 

 

 

 

 

 

Daten zum Eigentümer: 

Familienname, Vorname:         

Adresse:            

Telefon:  

E-Mail:   

 

Daten zum Grundstück/Bauplatz: 

 

 
 

  

 

Flurnummer:                      Gemarkung:          

 

Straße:            Hausnummer:      

Postleitzahl:                                         Ort:          

 

Immobilienart:             (z. B. Grundstück, Bauplatz, Wohnung, Haus etc.)                                      

 

Grundstücksfläche                                                m² 

Preis                                                        €                       ◻ Preis auf Anfrage 
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Erklärung: 

 
Bilder: 
  

 
◻ Das/die dieser Erklärung beigefügtes/beigefügten Bild(er), welche(s) ich selbst aufgenommen habe, 

soll(en) mit veröffentlicht werden.  
Ersatzweise sende ich diese(s) per Mail an poststelle@vgem-bad-brueckenau.de. 

 
 

 

Sonstige Anmerkungen/Informationen: 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen zur Anzeigenveröffentlichung, 

Stand 08.12.2021, an.  

 

 

 

              

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

 

Bitte denken Sie daran, dass bei Verkauf des Grundstückes/Bauplatzes eine 
Rückmeldung/Information an die Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau – gerne per  
E-Mail an poststelle@vgem-bad-brueckenau.de – erfolgt, sodass die Anzeige/das Inserat auf der 
Homepage gelöscht werden kann. – Vielen Dank!  

 

Senden an: Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, Sinnaustr. 14 a, 97769 Bad Brückenau 
 oder   Fax: 09741 9119-33   oder   E-Mail: poststelle@vgem-bad-brueckenau.de 
              
 
Wird von der Behörde ausgefüllt: 
 
Auf Homepage    eingestellt am:       Unterschrift:        

      
  ausgestellt am:        

 

◻ Ich möchte das/den o. g. Grundstück/Bauplatz zum Verkauf anbieten/inserieren.  

 

                         Dies soll erfolgen durch: 

 

 ◻ Anbieten des Grundstücks durch die Brückenauer Rhönallianz bzw. den Landkreis Bad 

Kissingen (kostenfreies Einstellen der Daten zum Grundstück und meiner 
Kontaktadresse auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, der 
Allianz bzw. des Landkreises) 

 

 ◻ Anbieten des Grundstücks durch die Brückenauer Rhönallianz bzw. den Landkreis Bad 

Kissingen (kostenfreies Einstellen der Daten zum Grundstück auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, der Allianz bzw. des Landkreises, 
Eigentümer bleibt anonym) und Vermittlung von Kaufinteressenten an den Eigentümer 
über die Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau, die Allianz bzw. den Landkreis 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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Für Ihre Unterlagen!  

 
 
Geschäftsbedingungen zur Anzeigeveröffentlichung: 

 
Inserieren eines Grundstückes/Bauplatzes auf der Homepage der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau 

 
 
1. Auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau werden nur Kaufangebote 

veröffentlicht, welche direkt vom Eigentümer eingereicht werden. Mit der Unterzeichnung 
gestattet der Auftraggeber der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau diese Daten im 
Zweifelsfall mit den Grundbuchdaten abzugleichen. Hierdurch sollen die 
Grundstückseigentümer vor einer missbräuchlichen Verwendung des Angebots geschützt 
werden. Eine Veröffentlichung von Kaufangeboten außerhalb des Gemeindegebiets erfolgt 
nicht.  
 

2. Die Anzeige auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau ist kostenfrei 
und wird für die Dauer von drei Monaten veröffentlicht. Sollte der Bauplatz bzw. das 
Grundstück vorher vermittelt worden sein bzw. sich das Inserat erledigt haben, teilt der 
Auftraggeber dies der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau unverzüglich mit. Sollte der 
Bauplatz bzw. das Grundstück noch nicht vermittelt worden sein oder das Inserat noch immer 
bestehen, kann die Veröffentlichung nach schriftlicher Mitteilung des Auftraggebers jeweils um 
einen weiteren Monat verlängert werden. Die Verlängerung kann jedoch erst eine Woche vor 
Ablauf des Veröffentlichungszeitraums beantragt werden.  
 

3. Das Angebot der Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau auf Veröffentlichung von 
Kaufangeboten für Bauplätze bzw. Grundstücke ist freiwillig. Die Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Brückenau ist berechtigt dieses freiwillige Angebot jederzeit einzustellen. Mit der 
Unterzeichnung erkennt der Auftraggeber dies an und stellt der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Brückenau insofern von möglichen Schadensersatzansprüchen oder der Erstattung sonstiger 
Geldausfälle frei. Soweit ein Kaufangebot unseriös erscheint, behält sich die 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau das Recht vor, einer Veröffentlichung zu 
widersprechen.  
 

4. Mit der Unterzeichnung erklärt der Auftraggeber, dass die in Auftrag gegebene Anzeige und 
die übermittelten Bilder, Texte oder sonstigen Inhalte nicht gegen Rechte Dritter oder gegen 
gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Der Auftraggeber erklärt ferner, dass er im Besitz aller 
Nutzungsrechte, insbesondere der Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechte an den 
übermittelten Bildern, Texten und den sonstigen Daten ist. Der Auftraggeber ist alleine 
verantwortlich für den Inhalt der Anzeige und stellt die Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Brückenau von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei und ersetzt insoweit jegliche der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Brückenau entstehenden Schäden. 

 
 
Stand 08.12.2021 


